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Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009
haben sich zahlreiche internationale Organisationen
und Staatengruppen zu Wort gemeldet. Die Stim-
me der Vereinten Nationen, insbesondere ihrer Ge-
neralversammlung, war dabei kaum zu vernehmen.
Mit ihrem Zweiten Ausschuss, zuständig für Wirt-
schafts- und Finanzfragen, verfügt die Generalver-
sammlung eigentlich über ein Gremium, das ent-
scheidende Impulse für die Ausrichtung der künfti-
gen globalen Wirtschafts- und Entwicklungsagenda
geben könnte. Obwohl sich der Ausschuss verstärkt
mit grundsätzlichen Themen der globalen Wirtschafts-
lenkung und nachhaltigen Entwicklung befasst hat,
verhindert seine schwerfällige Arbeitsweise, dass
er einen höheren Stellenwert inner- und außerhalb
des UN-Systems einnimmt. Für die Reform seiner
Arbeitsweise gibt es bereits zahlreiche Vorschläge.
Zu ihrer Umsetzung bedarf es jedoch eines breiten
Konsenses, der auch den Interessengegensatz zwi-
schen den G-77 und den westlichen Geberstaaten
überwindet.

Laut UN-Charta veranlasst die Generalversammlung
der Vereinten Nationen Untersuchungen und gibt
Empfehlungen ab, um die internationale Zusammen-
arbeit unter anderem auf den Gebieten der Wirtschaft
und des Sozialwesens zu fördern.1 Angesichts der glo-
balen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009,
deren Folgen weiterhin nicht abzusehen sind, wäre zu
vermuten, dass die Generalversammlung gerade jetzt
ein besonders gefragtes Gremium ist, um Empfehlun-
gen zur Lösung der globalen Zukunftsaufgaben ab-
zugeben und von der ihr durch die Charta zugewie-
senen Legislativfunktion Gebrauch zu machen. Doch
im Konzert der Meinungsäußerungen und Hand-
lungsempfehlungen, die von internationalen Orga-
nisationen verbreitet wurden, war in den vergange-
nen Monaten die Stimme der Generalversammlung
kaum zu vernehmen. Eine Ausnahme bildete die UN-
Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Ent-
wicklung im Juni 2009, die vom Präsidenten der 63.
Generalversammlung Miguel d’Escoto Brockmann
einberufen wurde.2 Ansonsten waren es vor allem die
internationalen Finanzorganisationen, die so genann-
ten Bretton-Woods-Institutionen (BWIs), sowie die
Beratungen und Beschlüsse der G-20, die im Fokus
der Weltöffentlichkeit während der Finanz- und Wirt-
schaftskrise standen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wa-
rum die Stimme der Generalversammlung zu den ak-
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tuellen Herausforderungen der wirtschaftlichen und
Entwicklungszusammenarbeit nur so schwach ver-
nehmbar war. In diesem Beitrag soll nicht auf die Dis-
kussion über die globalen Steuerungsstrukturen der
internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie
des Verhältnisses der Vereinten Nationen als univer-
seller Weltorganisation zu exklusiveren Gremien wie
der G-8 oder G-20 eingegangen werden.3 Vielmehr
wendet sich die Untersuchung der Frage zu, ob die
Generalversammlung derzeit überhaupt noch über
das ausreichende Instrumentarium verfügt, um auf
die globalen Zukunftsfragen angemessene Antwor-
ten zu finden. Im Mittelpunkt soll dabei der Zweite
Hauptausschuss der Generalversammlung stehen, der
sich mit Fragen der multilateralen Entwicklungszu-
sammenarbeit befasst.

Rechtliche Grundlagen und Verfahrens-
weisen des Zweiten Ausschusses

Für die Arbeit der Hauptausschüsse der Generalver-
sammlung fehlt es weitgehend an rechtlichen Grund-
lagen. Die UN-Charta schweigt sich zur Zusammen-
setzung und Funktionsweise der Ausschüsse der Ge-
neralversammlung aus. Detaillierte Regelungen, bei-
spielsweise zur Wahl der Ausschussvorsitzenden und
Berichterstatter sowie allgemein zur Arbeitsweise der
Ausschüsse, enthält die Geschäftsordnung der Gene-
ralversammlung.4 Diese Bestimmungen stecken den
Rahmen für die Tätigkeit der Ausschüsse ab, lassen
der Generalversammlung aber insbesondere mit Blick
auf die Zusammenstellung der Tagungsordnung und
die Auswahl der Themen der einzelnen Ausschüsse
einen breiten Gestaltungsraum. Zahlreiche Verfah-
rensfragen sind zudem durch gewohnheitsrechtliche
Übung konkretisiert worden, die insoweit die ein-
schlägigen Regeln der Geschäftsordnung der Gene-
ralversammlung ergänzt. 

Reinhard Haßenpflug

1 Artikel 13 Abs. 1 b) UN-Charta. Die Zuständigkeit der Generalver-

sammlung wird durch Artikel 55 UN-Charta konkretisiert, der eine Rei-

he von Zielbestimmungen der internationalen Zusammenarbeit auf

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet enthält. 

2 Vgl. Jens Martens, UN-Konferenz zur globalen Finanzkrise 2009,

Vereinte Nationen (VN), 4/2009, S. 179ff.

3 Vgl. hierzu Frank Schröder/Jürgen Stetten, Mythos Weltwirtschafts-

rat – Die Rolle der Vereinten Nationen in Wirtschaftsfragen bleibt un-

klar, VN, 3/2010, S. 104–109.

4 UN-Dok. A/520/Rev.15 v. 30.10.2000, Regel 96–160, http://www.

un.org/Depts/german/go/gv/a520rev17.pdf
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Für den Zweiten Ausschuss lassen sich die Eck-
punkte seiner Funktionsweise und seines Arbeitsab-
laufs wie folgt zusammenfassen: Die Wahl des Aus-
schussvorsitzenden beruht in der Regel auf dem
Grundsatz der ausgewogenen geografischen Vertei-
lung und rotiert dementsprechend zwischen den fünf
in der Generalversammlung vertretenen (informellen)
Regionalgruppen.5 Angesichts der Bandbreite der
Themen, die in die Zuständigkeit des Zweiten Aus-
schusses fallen und in der sich die gesamte entwick-
lungspolitische Agenda der Vereinten Nationen wi-
derspiegelt, ergab sich die Notwendigkeit, einzelne
Themen in Themenblöcken (cluster) zusammenzu-
fassen.6 Eine weitere Rationalisierungsmaßnahme
bestand darin, diese Themenblöcke nicht im jähr-
lichen, sondern zumindest im zwei- beziehungswei-
se dreijährigen Rhythmus zu behandeln (›Bi-/Trien-
nalization‹).7 Hierdurch soll ein gewisses Maß an
Übersichtlichkeit und Effizienz gewährleistet wer-
den.

Die Sitzungen des Zweiten Ausschusses werden
durch ein vorläufiges Programm vorbereitet, das be-
reits auf der vorhergehenden Tagung der Generalver-
sammlung, und zwar am Ende der Sitzungsperiode
im Dezember, beschlossen wird. Beratungen über den
Arbeitsablauf und das Programm finden jeweils vor
der Generaldebatte der Generalversammlung statt.
An die dreitägige Generaldebatte im Zweiten Aus-
schuss schließt sich die Beratung der Einzelthemen
nach dem bereits festgelegten Zeitplan an. Interaktive
Debatten und thematische Sonderveranstaltungen
(special events) sollen die Dynamik der Ausschussar-
beit erhöhen und den wichtigen Dialog mit Vertre-
tern der Zivilgesellschaft fördern. Die Resolutions-
entwürfe werden traditionell überwiegend von der
Gruppe der Entwicklungsländer, der G-77, einge-
bracht. Der Zweite Ausschuss ist, ebenso wie die
anderen Hauptausschüsse der Generalversammlung,
bemüht, seine Beschlüsse im Konsensverfahren zu
fassen. Dies schließt aber in der Praxis die Annahme
einzelner Resolutionen im Wege der Abstimmung
nicht aus.8

Die Tätigkeit des 
Ausschusses (2007–2010)

Eine Rückschau auf die Arbeit des Zweiten Aus-
schusses während seiner Sitzungen auf der 62., 63.
und 64. Tagung der Generalversammlung zeigt, dass
der Schwerpunkt auf den beiden Themenblöcken zu
makroökonomischen Themen (Handel und Entwick-
lung, Entwicklungsfinanzierung, Entschuldung der
Entwicklungsländer) sowie zu Umwelt und nachhal-
tiger Entwicklung lag. Ein wichtiger Themenblock ist
ferner die Koordinierung der operativen Tätigkeiten
der in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen UN-
Programme und -Fonds. Weitere Themenblöcke sind
regelmäßig die Nutzung der Informationstechnolo-

gie für Entwicklung, Fragen der Globalisierung und
Interdependenzen,9 die Gruppe von Entwicklungs-
ländern in besonderen Situationen10 sowie Armuts-
bekämpfung und andere Entwicklungsthemen.11

Im Rahmen dieser Themenfelder werden in der Re-
gel mehrere Resolutionen verabschiedet, die thema-
tisch zum Teil eng beieinander liegen, so dass Redun-
danzen und Überschneidungen unvermeidbar sind.
Die Agenda des Zweiten Ausschusses wird zudem
maßgeblich von der Abfolge großer entwicklungs-
politischer Konferenzen unter der Ägide der Verein-
ten Nationen beeinflusst. Resolutionen mit substan-
ziellem Inhalt wechseln sich daher häufig mit Reso-
lutionen ab, die einen rein prozeduralen Charakter
haben, da der Zweite Ausschuss bemüht ist, die Ver-
handlungen und Ergebnisse der entwicklungspoliti-
schen UN-Konferenzen nicht vorwegzunehmen. 

62. Generalversammlung (2007/2008)

Die 62. Generalversammlung stand noch nicht unter
dem Eindruck der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise, so dass die Resolutionsverhandlungen zu den
makroökonomischen Themen vergleichsweise un-
kontrovers verliefen. Zum Thema Entwicklungsfi-
nanzierung forderte die G-77 eine weitreichende Re-
form der internationalen Finanzorganisationen, die
vor allem eine Stärkung des Einflusses und eine Er-
höhung der Stimmanteile der Entwicklungsländer in
diesen Organisationen zum Inhalt haben soll.12 Bei
den Verhandlungen über die Resolution zur Auslands-
verschuldung bestand sie auf einer stärkeren Berück-
sichtigung der Schuldensituation auch von Entwick-
lungsländern mit mittlerem Einkommen.13 Während
diese Resolutionen im Konsens angenommen wur-
den, kam die Resolution zum Thema ›Handel und
Entwicklung‹ zur Abstimmung,14 was schon einer
Tradition des Ausschusses entspricht. Einer Annah-
me der Resolution im Konsens standen Forderungen
der G-77 entgegen, die aus Sicht der westlichen Ge-
berstaaten einseitig einem Ergebnis der Doha-Ent-
wicklungsrunde der Welthandelsorganisation vorzu-
greifen versuchten. Die Verhandlungen zu den Reso-
lutionen, die sich mit Umweltthemen befassen, stan-
den wiederum unter dem Vorzeichen der fast zeit-
gleich vom 3. bis 15. Dezember 2007 stattfindenden
Klima-Konferenz von Bali, so dass sich der Ausschuss
erfolgreich um eine rechtzeitige und konsensuale An-
nahme der Resolutionen in diesem Themenfeld be-
mühte. Schwieriger und langwieriger gestalteten sich
hingegen die Verhandlungen zur Kohärenzagenda der
UN-Entwicklungszusammenarbeit (system-wide co-
herence). Am Ende gelang es, in der Resolution zur
›Dreijährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung‹
(TCPR)15 die Eckpunkte zur Finanzierung und Sicht-
barkeit der UN-Entwicklungszusammenarbeit zu ver-
einbaren und den Handlungsrahmen für die operati-
ven Tätigkeiten der UN-Fonds und -Programme für
die folgenden Jahre abzustecken.
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63. Generalversammlung (2008/2009)

Trotz der sich deutlich abzeichnenden globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise verliefen die Verhandlun-
gen im Zweiten Ausschuss während der 63. Gene-
ralversammlung dennoch weitgehend ruhig. Maß-
geblich dafür war der teilweise parallel stattfindende
Vorbereitungsprozess für die UN-Folgekonferenz über
Entwicklungsfinanzierung Ende 2008 in Doha.16 Dies
führte dazu, dass im makroökonomischen Themen-
feld lediglich rein prozedurale Resolutionen verab-
schiedet wurden und substanziellere Stellungnahmen
der Abschlusserklärung der Doha-Konferenz vorbe-
halten blieben. Im Themenblock ›Globalisierung und
Interdependenz‹ nahm Kuba die Finanzkrise zum
Anlass, um im Namen der G-77 einen Resolutions-
entwurf vorzulegen, der das 35-jährige Jubiläum der
Resolution 3281 der 29. Generalversammlung zur
neuen internationalen Wirtschaftsordnung würdigen
sollte. Bei der Abstimmung enthielten sich die meis-
ten westlichen Staaten, die USA stimmten gegen die
Resolution.17 Bemerkenswert war die Resolution zu
den operativen Tätigkeiten der UN-Fonds und -Pro-
gramme. Nach der grundlegenden TCPR-Resolution
der vorangegangenen Generalversammlung einigten
sich die Staatenvertreter, den Zeitraum für die um-
fassende Überprüfung der Entwicklungsprogramme
auf vier Jahre auszudehnen und die nächste Überprü-
fung erst im Jahr 2012 durchzuführen. Dadurch wur-
de die Voraussetzung für eine bessere Abstimmung
mit den Planungszyklen der einzelnen UN-Fonds und
-Programme geschaffen.18

64. Generalversammlung (2009/2010)

Die Verhandlungen während der 64. Generalver-
sammlung wurden weiterhin von den Auswirkungen
der Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Bemerkens-
wert waren zu Beginn erhebliche organisatorische
und verfahrenstechnische Defizite, die den weiteren
Verlauf der Ausschussberatungen schwierig gestal-
teten. Der Ausschuss begann mit einer großen Anzahl
von insgesamt zehn thematischen Sonderveranstal-
tungen, so dass sich der Beginn der eigentlichen Re-
solutionsverhandlungen verzögerte. Trotz der erst
wenige Monate zurückliegenden UN-Konferenz über
die Finanz- und Wirtschaftskrise legte die G-77 – teil-
weise sehr verspätet – im makroökonomischen The-
menfeld umfangreiche Resolutionsentwürfe mit sub-
stanziellem Inhalt vor. Dies führte dazu, dass am En-
de die Sitzungsperiode des Ausschusses dreimal ver-
längert werden musste, um eine Verabschiedung
sämtlicher Resolutionstexte zu ermöglichen. Nicht
zuletzt wegen deren verspäteten Einreichung gelang
es am Ende nur, eine Einigung bei den Themen Ent-
wicklungsfinanzierung und Auslandsverschuldung
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, das heißt
auf der Grundlage früherer Resolutionen (›agreed
language‹) zu erreichen.19 Die Resolution zu Handel

und Entwicklung konnte dagegen erneut nicht im
Konsens verabschiedet werden, da die G-77 die Ver-
antwortung für die mangelnden Fortschritte bei der
Doha-Entwicklungsrunde weiterhin einseitig den west-
lichen Geberstaaten zuwies.20 Im Themenfeld nach-
haltige Entwicklung konnte mit der Agenda-21-Re-
solution ein wichtiger Schritt zur inhaltlichen Vor-
bereitung der UN-Nachhaltigkeitskonferenz 2012
(Rio+20) abgeschlossen werden.21 Beim Thema ›Land-
wirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicher-
heit‹ orientierte sich die Resolution weitgehend an den
Ergebnissen des vorangegangenen Welternährungs-
gipfels in Rom vom 16. bis 18. November 2009.22

5 Siehe: Die Mitgliedstaaten nach Regionalgruppen (Tabelle 2), VN,

1/2010, S. 44.

6 Die Themen des Zweiten Ausschusses waren während der 64. Ge-

neralversammlung in elf Themenblöcke unterteilt. Die Themenblöcke

sind wiederum in einzelne Unterthemen gegliedert, zu denen in der

Regel jeweils Resolutionsentwürfe eingebracht werden. Besonders um-

fangreich ist der Themenblock nachhaltige Entwicklung. Vgl. Übersicht

in UN Doc A/C.2/64/1 v. 18.9.2009. Hinweis zur Zitierweise: UN-Doku-

mente, die ins Deutsche übersetzt wurden, werden mit ›UN-Dok.‹ abge-

kürzt, UN-Dokumente in englischer Sprache mit ›UN Doc.‹.

7 Vgl. dazu UN-Dok. A/RES/50/227 v. 24.5.1996 und UN Doc. A/58/49

v. 23.12.2003.

8 Von den 42, vom Zweiten Ausschuss während der 64. Generalver-

sammlung verhandelten Resolutionen wurden sechs im Abstimmungs-

verfahren angenommen, die übrigen im Konsens verabschiedet. 

9 In diesem Themenblock werden sowohl thematisch breit angeleg-

te Resolutionen, wie die zur Rolle der Vereinten Nationen in der Ent-

wicklungszusammenarbeit, als auch speziellere Themen wie zum Bei-

spiel Entwicklung und Korruptionsbekämpfung verhandelt.

10 Darunter sind vor allem die am wenigsten entwickelten Länder

(Least Developed Countries – LDC) zu zählen. Auf den vergangenen Ta-

gungen der Generalversammlung bemühte sich der Zweite Ausschuss,

den Rahmen für die vierte LDC-Konferenz 2011 in Istanbul abzustecken.

11 Im Rahmen dieses Themenblocks hat sich die G-77 unter anderem

erfolgreich für die Verabschiedung der Resolution eingesetzt, mit der

die Zweite Armutsdekade 2008 bis 2017 ausgerufen wurde.

12 UN-Dok. A/RES/62/185 v. 19.12.2007.

13 UN-Dok. A/RES/62/186 v. 19.12.2007.

14 UN-Dok. A/RES/62/184 v. 19.12.2007.

15 UN-Dok. A/RES/62/208 v. 19.12.2007.

16 Zur Doha-Konferenz vgl. Jens Martens, Entwicklungsfinanzierung:

Doha-Konferenz 2008, VN, 1/2009, S. 179ff.

17 UN-Dok. A/RES/63/224 v. 19.12.2008.

18 UN-Dok. A/RES/63/232 v. 19.12.2008.

19 UN-Dok. A/RES/64/190 v. 21.12.2009 und UN-Dok. A/RES/64/191 v.

21.12.2009.

20 UN-Dok. A/RES/64/188 v. 21.12.2009.

21 UN-Dok. A/RES/64/236 v. 24.12.2009.

22 UN-Dok. A/RES/64/224 v. 21.12.2009.
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Reform der Arbeitsweise 
des Ausschusses

Unter dem Eindruck der erheblichen Organisations-
mängel des Zweiten Ausschusses während der 64.
Generalversammlung wurde vor allem in der Gruppe
der westlichen Geberstaaten die Notwendigkeit einer
Reform der Arbeitsweise des Ausschusses intensiv
diskutiert. Insbesondere die Delegationen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (EU) in New
York unter Führung der schwedischen Ratspräsident-
schaft hatten sich im Rahmen ihrer gruppeninternen
Beratungen mit dieser Problematik auseinanderge-
setzt. Als  Ergebnis einer gemeinsamen Analyse hat-
ten sie dabei hauptsächlich die folgenden Defizite in
der Arbeitsweise des Zweiten Ausschusses identifi-
ziert:
■ verspätetes Einbringen von Resolutionsentwür-

fen;
■ inhaltlich häufig redundante beziehungsweise sich

wiederholende Debatten und Resolutionen des
Ausschusses;

■ Nichteinhaltung der vereinbarten Fristen für
die Vorlage und Erörterung der Resolutionsent-
würfe;

■ zu viele Sonderveranstaltungen und interaktive
Debatten; und

■ inhaltliche Überschneidungen zwischen den Zu-
ständigkeiten des Zweiten Ausschusses und des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC).

Anhand dieser Problemanalyse beabsichtigte die EU,
unter anderem folgende Vorschläge zur Reform der
Arbeitsweise zu unterbreiten23: 

a) Für das Einbringen von Resolutionen soll künf-
tig eine einzige verbindliche Frist vereinbart werden.
Resolutionsentwürfe sollen nicht allein von der G-77
eingebracht werden, sondern verstärkt von mehre-
ren Regionalgruppen gemeinsam. Außerdem sollen
im Rahmen der Zuständigkeiten des Zweiten Aus-
schusses Resolutionen vermehrt zu neuen und aktu-
ellen Themen beraten und verhandelt werden.

b) Die Agenda des Ausschusses soll einer kriti-
schen Prüfung unterzogen werden mit dem Ziel, mehr
Themen für eine Behandlung in zwei- oder dreijähri-
gen Intervallen oder gegebenenfalls für eine völlige
Streichung von der Agenda zu identifizieren. 

c) Die Frist für den Abschluss der Resolutionsver-
handlungen soll strikter eingehalten werden. Statt der
Möglichkeit von Fristverlängerungen sollen die Op-
tionen der Annahme von rein prozeduralen Resolu-
tionen oder die Verschiebung von Resolutionsvorha-
ben auf die nächste Tagungsperiode stärker berück-
sichtigt werden.

d) Die Zahl der Sonderveranstaltungen soll ver-
ringert werden, um mehr Zeit für die Verhandlun-
gen der Resolutionsentwürfe zu erhalten.

e) Die Arbeitsteilung zwischen dem ECOSOC
und dem Zweiten Ausschuss soll überprüft und ins-

besondere Überschneidungen und Doppelungen künf-
tig vermieden werden.

In den Forderungskatalog wurde hingegen nicht
die zunächst zwischen den EU-Staaten diskutierte
Option aufgenommen, die Zeit für die Generalde-
batte im Ausschuss zu kürzen beziehungsweise ganz
auf diese zu verzichten. Ebenso wenig fand die Über-
legung Berücksichtigung, öfter Resolutionen zur Ab-
stimmung zu stellen und damit eine häufigere Durch-
brechung des Konsens-Prinzips im Kauf zu nehmen.
Hierbei ist auch die Bedeutung des Konsens-Prinzips
für die Arbeit des Zweiten Ausschusses zu berück-
sichtigen, da den Resolutionen, die im Konsens-Ver-
fahren angenommen werden, trotz fehlender Rechts-
verbindlichkeit, wenigstens eine höhere politisch-mo-
ralische Bindungswirkung beigemessen wird.24

Mit ihren Reformvorschlägen haben die EU-Staa-
ten indes kein Neuland betreten. Die Vorschläge grei-
fen überwiegend Gedanken auf, die bereits seit lan-
gem in der Diskussion zur Reform und Neubelebung
der Generalversammlung geäußert worden sind.25 Mit
dem Vorschlag, das Arbeitsverhältnis des Zweiten
Ausschusses zum ECOSOC kritisch zu überprüfen,
ist schließlich die Frage nach der Stellung und Ein-
ordnung des Zweiten Ausschusses im Gesamtsys-
tem der UN-Institutionen berührt.

Die Stellung des Ausschusses 
im UN-System

Die Frage nach der Einordnung des Zweiten Aus-
schusses im Gesamtgefüge der UN-Institutionen stellt
sich vor dem Hintergrund zweier aktueller Entwick-
lungen: zum einen der Renaissance der Weltkonfe-
renzen zu entwicklungspolitischen Themen und zum
anderen den Bemühungen um eine institutionelle Stär-
kung des ECOSOC.

Während der Finanz- und Wirtschaftskrise fanden
zwei UN-Gipfeltreffen statt, die sich mit den Aus-
wirkungen der Krise insbesondere auf die Entwick-
lungsagenda befassten: die UN-Folgekonferenz über
Entwicklungsfinanzierung in Doha (29. November
bis 2. Dezember 2008) sowie die hochrangige Kon-
ferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung in
New York (24. bis 26. Juni 2009). Diese Konferen-
zen haben den Arbeitsrhythmus des Zweiten Aus-
schusses maßgeblich geprägt. Während der 63. Ge-
neralversammlung verabschiedete der Zweite Aus-
schuss im makroökonomischen Themenfeld rein pro-
zedurale Resolutionen, um den Ablauf der Doha-
Konferenz nicht zu beeinträchtigen. Die Verhand-
lungen über die Abschlusserklärung der Doha-Kon-
ferenz, über das Abschlussdokument der Finanzkri-
senkonferenz und über die Abschlusserklärung der
Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebe-
ne zu den Millenniums-Entwicklungszielen (MDGs)
vom 20. bis 22. September 201026 fanden jeweils
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außerhalb des zeitlichen und institutionellen Rah-
mens des Zweiten Ausschusses statt. Diese Prozesse
wurden vielmehr durch von dem Vorsitzenden der
Generalversammlung ernannten Fazilitatoren gesteu-
ert und folgten einem von diesen entworfenen eige-
nen Zeitplan.27 Mit Blick auf den MDG-Gipfel fan-
den während des Tagungszeitraums des Zweiten Aus-
schusses in der 64. Generalversammlung lediglich die
Verhandlungen zu jener Resolution statt, die die Mo-
dalitäten des Gipfeltreffens festlegte.28

Die Abschlusserklärungen der UN-Konferenzen
gelten als grundlegende Referenzdokumente der ent-
wicklungspolitischen Agenda und haben in dieser Be-
deutung die Resolutionen des Zweiten Ausschusses
zu makroökonomischen Themen verdrängt.29 Auch
wenn der Zweite Ausschuss beziehungsweise die Ge-
neralversammlung den Anstoß zu den entwicklungs-
politischen Weltkonferenzen geben und den Vorbe-
reitungsprozess aktiv begleiten, so treten sie am En-
de hinter die Konferenzergebnisse zurück beziehungs-
weise werden mit diesen nicht identifiziert. In die-
sem Zusammenhang ist auch bemerkenswert, dass
die Generalversammlung die weitere Diskussion zu
den Ergebnissen der Finanzkrisenkonferenz nicht
einfach in den Zweiten Ausschuss zurückverlagerte,
sondern zu diesem Zweck im August 2009 eine Ad-
hoc-Arbeitsgruppe einsetzte.30

Auch das institutionelle Verhältnis des Zweiten
Ausschusses der Generalversammlung zum ECO-
SOC ist unklar und bedarf einer Neubewertung.31

Zwar legt Artikel 60 UN-Charta an sich eine klare
Kompetenzverteilung zwischen den beiden UN-
Hauptorganen32 fest, doch in der Praxis hat sich der
ECOSOC – trotz seiner begrenzten Mitgliederzahl
von 54 – zusehends zu einer Art ›Neben-General-
versammlung‹ auf dem Gebiet der Entwicklungszu-
sammenarbeit herausgebildet. Hierzu hat auch die
Umsetzung der Beschlüsse des Weltgipfels 2005 zur
Reform des ECOSOC beitragen,33 die im positiven
Sinne zu einer Neubelebung und erhöhten Sichtbar-
keit der Arbeit des ECOSOC geführt hat. Seit dem
Jahr 2008 tagt die jährliche Hauptsitzung des ECO-
SOC in einem neuen Format. Dieses besteht vor al-
lem aus der ›Jährlichen Überprüfung auf Minister-
ebene‹ (Annual Ministerial Review – AMR), die ei-
nem entwicklungspolitischen Schwerpunktthema ge-
widmet ist,34 und dem ›Forum für Entwicklungszu-
sammenarbeit‹ (Development Cooperation Forum –
DCF), das als informelles Dialogforum zwischen Re-
gierungen und Vertretern der Zivilgesellschaft kon-
zipiert ist und alle zwei Jahre stattfindet. Auch wenn
die während der AMR verabschiedete Ministerer-
klärung sich inhaltlich an dem vorgegebenen Schwer-
punktthema orientiert,35 so berührt sie doch auch an-
dere entwicklungspolitische Themen und ist schon al-
lein aufgrund ihres Umfangs den makroökonomi-
schen Resolutionen des Zweiten Ausschusses mindes-
tens gleichzustellen. Auch in den übrigen Segmenten

seiner Jahressitzung beschränkt sich der ECOSOC
nicht auf die ihm primär zugewiesene koordinieren-
de Funktion, sondern verabschiedet Resolutionen
mit substanziellem Inhalt.36 Beispielhaft sei hier die

23 Die Vorschläge sollten ursprünglich in einem Schreiben an den Vor-

sitzenden des Zweiten Ausschusses übermittelt werden. Aufgrund der

zunehmend intensiveren Vorbereitungen für die Plenartagung der Ge-

neralversammlung auf hoher Ebene zu den Millenniums-Entwicklungs-

zielen (MDGs) wurde dieses Vorhaben aber zunächst nicht weiterver-

folgt.

24 Allerdings können Staaten auch bei der Annahme einer Resolution

im Konsens ihre Kritik in Form einer Erklärung zur Position (›explanation

of position‹) zum Ausdruck bringen. 

25 Auch im Bericht ›In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwick-

lung, Sicherheit und Menschenrechten für alle‹ des ehemaligen Gene-

ralsekretärs Kofi Annan war der Reform der Generalversammlung ein

eigenes Kapitel gewidmet, UN-Dok. A/59/2005 v. 15.3.2005, Abs. 158–164.

26 Auch die Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene

zu den Millenniums-Entwicklungszielen stand noch unter dem Ein-

druck der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und reihte sich in die

Abfolge der entwicklungspolitischen Weltkonferenzen ein.

27 Die Verhandlungen werden in der Regel von denselben Experten

der UN-Mitgliedstaaten geführt, die auch im Zweiten Ausschuss die

Resolutionsentwürfe beraten.

28 UN-Dok. A/RES/64/184 v. 5.2.2010.

29 Während der 64. Generalversammlung wurde in den Verhandlun-

gen des Zweiten Ausschusses über die makroökonomischen Resoluti-

onstexte stärker auf die Doha-Erklärung und das Abschlussdokument

der Finanzkrisenkonferenz Bezug genommen als auf Resolutionen der

vergangenen Tagungen der Generalversammlung.

30 Resolution zur Einsetzung der Gruppe: UN-Dok. A/RES/63/305 v.

11.8.2009; die Arbeitsgruppe traf sich unter Leitung des norwegischen

und des sambischen UN-Botschafters zu sechs Gesprächsrunden, an de-

nen auch Vertreter der BWIs teilnahmen. Inhaltlich setzte sich die Ar-

beitsgruppe vor allem mit den finanz- und wirtschaftspolitischen

Empfehlungen der Abschlusserklärung der Konferenz auseinander.

Auf der Grundlage der Beratungen erstellten die Ko-Vorsitzenden ih-

ren Abschlussbericht, UN Doc. A/64/884 v. 3.8.2010.

31 Vgl. hierzu Schröder/Stetten, a.a.O. (Anm. 3), S. 107; Edward C. Luck,

Principle Organs, in: Thomas G. Weiss/Sam Daws, The Oxford Handbook

on the United Nations, New York 2007, S. 658.

32 »Für die Wahrnehmung der in diesem Kapitel genannten Aufga-

ben der Organisation sind die Generalversammlung und unter ihrer

Autorität Wirtschafts- und Sozialrat verantwortlich (…).«

33 Ergebnisdokument des Weltgipfels 2005, UN-Dok A/RES/60/1 v.

12.9.2005, Abs. 155 und 156.

34 Im Rahmen der AMR finden zudem ›national volunteer presenta-

tions‹ statt, mit denen Entwicklungs- und Geberländer ihre nationalen

Strategien zur Entwicklungszusammenarbeit vorstellen können.

35 Zwischen 2008 und 2010 sind folgende entwicklungspolitische

Schwerpunktthemen der AMR festgelegt worden: nachhaltige Entwick-

lung, öffentliche Gesundheit sowie Gleichstellung der Geschlechter.

36 Diese Resolutionen werden oft dem Zweiten Ausschuss erneut zur

Beratung und Verabschiedung zugewiesen, vgl. dazu Luck, a.a.O. (Anm.

31), S. 658.
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Resolution zur Entwicklungsfinanzierung genannt.
Während seiner Hauptsitzungen 2009 und 2010 hat
der ECOSOC umfangreiche Resolutionen zur Ent-
wicklungsfinanzierung angenommen37, die zwar in
erster Linie dem Zweck dienten, den Folgeprozess
zur Doha-Konferenz besser zu strukturieren, zugleich
aber auch inhaltliche Aussagen zur Entwicklungsfi-
nanzierung enthielten. Der ECOSOC nimmt insoweit
auch ›gesetzgeberische Funktionen‹ wahr und greift
somit in eine Domäne ein, die eigentlich auf dem Ge-
biet der Entwicklungszusammenarbeit dem Zweiten
Ausschuss der Generalversammlung vorbehalten ist.
Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang
bleiben, dass dem Wirtschafts- und Sozialrat in der
Abschlusserklärung der Finanzkrisenkonferenz38 ein
umfangreiches Mandat zur Unterbreitung von Emp-
fehlungen im institutionellen Bereich erteilt wurde.
Der ECOSOC sollte dabei insbesondere das Verhält-
nis der Vereinten Nationen zu den BWIs untersuchen
und gegebenenfalls die Einrichtung zusätzlicher Gre-
mien prüfen. Ziel der Untersuchung sollte sein, der
Staatengemeinschaft geeignetere Maßnahmen zur Re-
aktion auf künftige globale Finanz- und Wirtschafts-
krisen an die Hand zu geben.39

Zusammenfassung und Ausblick

Die Agenda des Zweiten Ausschusses der General-
versammlung macht deutlich, dass er seiner Funktion
als Legislativorgan der UN auf dem Gebiet der wirt-
schaftlichen und Entwicklungszusammenarbeit nur
bedingt gerecht wird. Vor allem die Breite der The-
men, mit denen sich der Ausschuss befasst, führt häu-
fig zu Doppelungen und Redundanzen, die sich eher
lähmend auf den Arbeitsablauf auswirken. Zudem
ist das Gremium oft darauf beschränkt, Prozesse vor-
zubereiten oder zu begleiten, die in entwicklungspo-
litische UN-Konferenzen außerhalb des Wirkungs-
kreises des Ausschusses münden. Der eigentliche
Rechtssetzungsakt ist dann der Abschlusserklärung
solcher Konferenzen vorbehalten. Überdies wird die
Legislativfunktion dem Ausschuss zunehmend vom
ECOSOC streitig gemacht. Zumindest die Aufgaben-
teilung zwischen diesen UN-Organen scheint unklar.

Der Zweite Ausschuss erweist sich aber auch auf-
grund seiner Arbeitsweise derzeit als zu schwerfällig,
um rasch auf aktuelle entwicklungspolitische Her-
ausforderungen reagieren zu können. Die Sitzungs-
periode von Oktober bis Dezember ist sehr kurz be-
messen und ermöglicht unter diesem Zeitdruck häu-
fig nur eine Einigung auf kleinstem gemeinsamen
Nenner. Es könnte daher auch erwogen werden, sei-
ne Sitzungsperiode auf die gesamte Dauer der Gene-
ralversammlung, also bis September des folgenden
Jahres, auszuweiten und nicht auf knapp drei Mo-
nate zu beschränken. Weiterhin erscheint die The-
menauswahl des Zweiten Ausschusses zu umfang-
reich und redundant. Von der Möglichkeit, Einzel-

themen zu größeren Themenblöcken zusammenzu-
fassen, sollte noch stärker Gebrauch gemacht wer-
den. Die Vielzahl der Themen spiegelt derzeit die
Neigung der Regionalgruppen oder auch einzelner
Staaten im Zweiten Ausschuss wider, ihren jeweili-
gen Sonderinteressen Geltung zu verschaffen.40 Noch
immer wird der Ausschuss zudem vom entwicklungs-
politischen Nord-Süd-Gegensatz dominiert. Vor die-
sem Hintergrund sollten die Mitgliedstaaten mehr
Entschlossenheit zeigen, in gruppenübergreifenden
Initiativen gemeinsame Resolutionsentwürfe, insbe-
sondere zu den grundlegenden Themen der globalen
Entwicklungszusammenarbeit, einzubringen. 

Die Vorschläge der EU zur Überwindung dieser
Defizite weisen insgesamt in die richtige Richtung
und könnten als Grundlage für eine breitere Diskus-
sion über die Reform der Arbeitsweise des Zweiten
Ausschusses dienen.

37 UN Doc. E/2009/30 v. 31.7.2009 und UN Doc. E/2010/L.12/Rev. 1 v.

22.7.2010.

38 UN-Dok. A/RES/63/303 v. 9.7.2009, Anlage, http://www.un.org/

Depts/german/gv-63/band3/ar63303.pdf

39 Vgl. Abs. 56 der Abschlusserklärung, a.a.O. (Anm. 38). Während sich

der ECOSOC im Jahr 2009 darauf beschränkte, Berichte des UN-Gene-

ralsekretärs zu den Themen ›Koordinierte Antwort des UN-Systems

auf die Finanz- und Wirtschaftskrise‹ sowie ›Stärkung der Zusammen-

arbeit der Vereinten Nationen mit den BWIs‹ zu diskutieren, wird er

sich voraussichtlich im Oktober 2010 mit dem Vorschlag zur Einrich-

tung einer zwischenstaatlichen Expertengruppe (Ad hoc Panel of Ex-

perts on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on De-

velopment) befassen.

40 Vgl. dazu Christian Much, Revitalisierung der UN-Generalversamm-

lung – die unendliche Geschichte, in: Johannes Varwick/Andreas Zim-

mermann, Die Reform der Vereinten Nationen – Bilanz und Perspekti-

ven, Berlin 2006, S. 97.

Die Agenda des
Zweiten Aus-

schusses macht
deutlich, dass er 

seiner Funktion als
Legislativorgan der
UN auf dem Gebiet

der Entwicklungs-
zusammenarbeit

nur bedingt 
gerecht wird.

Der Zweite Aus-
schuss beschränkt

sich oft darauf,
Prozesse vorzuberei-

ten oder zu beglei-
ten, die in entwick-

lungspolitische UN-
Konferenzen außer-
halb des Wirkungs-

kreises des Aus-
schusses münden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


